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1 	 T 326/86 

SachverhaIt Und Antrãge 

Auf die unter Inanspruchnahine einer Priorität einer Anmel-
dung in der Bundesrepublik Deutschland vom 1. Februar 1980 
am 17. Januar 1981 eingereichte europäische Patentarunel-
dung ist das europáische Patent 0 033 857 erteilt worden. 
Der Minweis auf die Erteilung ist am 21. März 1984 be-
kanntgemacht worden. 

Gegen das Patent ist von der Firma 

Flachglas Aktiengesellschaft, Fürth (DE) 

Einspruch eingelegt worden. 

Die Einsprechende hat unter Hiriweis auf druckschriftliche 
Vorveröffentlichungen den Gegenstánden der Patentanspruche 
die erfinderische Tãtigkeit abgesprochen und beantragt, 
das Patent zu widerrufen. 

Mit Entscheidung vom 2. September 1986 hat die Einspruchs-
abteilung das Patent widerrufen. In der Begrndung hat die 
Einspruchsabteilung, gestützt auf den bereits in den ur-
sprünglichen Anmeldungsunterlagen gewürdigten Stand der 
Technik und unter zusãtzlicher Nennung der LU-A- 42 943 
ausgefuhrt, daB und weshaib sie den Gegenstand des gUi-
tigen Patentanspruchs 1 nicht als auf einer erfinderischen 
Tãtigkeit beruhend ansieht und daB die Patentanspruche 2 
bis 5 ais abhängige AnsprUche dessen Schicksal teilen. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 12. Septem-
ber 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerde-
gebuhr erhobene Beschwerde namens der Patentinhaberin 
VEGLA Vereinigte G].aswerke GmbH. Im Nachgang hierzu wurde 
unter Zah].ung einer weiteren BeschwerdegebUhr am 28. Okto- 
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2 	T 326/86 

per auch im Namen der Zweiten Patentinhaberin Saint-Gobain 
Vitrage Beschwerde eingelegt. 

Eine schriftliche Begrndung der Beschwerde folgte am 

24. Dezember 1986. 

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat dem Vorbringen 

der Patentinhaberin widersprochen. 

Iv. 	In einem mehrfachen Schriftwechsel vurde von beiden 

Parteien auf zahlreiche im Verfahren befindliche Dokumerite 

zum Stand der Technik Bezug genominen. 

Von der Einsprechenden wurde am 24. Juni 1987, d.h. nach 

Ablauf der Einspruchsfrist, noch auf einen Artikel in der 

Zeitschrift "Glasuelt" hingewiesen, der von Amts wegen für 

das weitere Verfahren in Betracht gezogen wurde (Artikel 

114 (1) EPU). 

Mit einer am 29. September 1987 eingegangenen Eingabe 

haben die Patentinhaber in Form von zwei Hilfsanträgen I 

und II je einen neuen Anspruch 1 eingereicht. 

V. 	In amer der am 25. April 1988 ergangenen Ladung zur münd- 
lichen Verhandlung beigefugten Mitteilung wurden vom Be-

richterstatt.r für a].le Patentansprüche Bedenken hinsich* 

lick d.r srfinderischen Tãtigkeit geãu8ert unter Hinweis 
auf die folgenden im Verfahren genannten vorveröffent-
lichten DoJ}m.nte: 

Dl: DE-B- 1 278 292, 

Z.itschrift "Glasuelt" 5/1976, Seit. 301, 

CA-A- 920 683, 

CR-A- 525 524. 
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3 	T 326/86 

Mit Schriftsatz vom 16. Mai 1988 haben die Patentinhaber 

- 	ihren Hilfsantrag II zum Mauptantrag gemacht. 

vi. 	Eine mündliche Verhandlungwurde am 6. Juni 1988 durch- 

geführt. 

Die Beschwerdeführer (Patentinhaber) beantragten 

die angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Pa-

tent aufrecht zu erhalten auf der Basis des Anspruchs 

1 gemài3 Hilfsantrag II vom 29. September 1987 und den 

Ansprüchen 2 bis 5 der Patentschrift sowie einer noch 

anzupassenden Beschreibung, und 

- 	die Ruckzahlung einer der zwei gezahiten Beschwerde- 

gebuhren. 

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zu-

rückweisung der Beschwerde der Patentinhaber. 

VII. Der Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

"Mehrschichtige Alarmglasscheibe, bei der eine áuere 
Scheibe aus vorgespanntem Silikatglas besteht, diese vor-
gespannte Silikatg].asscheibe (1, 21) auf ihrer nach auSen 

gerichteten Oberflâche eine Leiterschleife (10) aus einem 

eingebrannten elektrisch leitenden Email trâgt, und diese 

vorgespannte Silikatglasscheibe (1, 21) mit den anderen 

Schichten (2, 3, 4; 22, 23, 24) auf der der Leiterschleife 

(10) gegenuberliegenden Oberflãche entweder in Form einer 

Isolierglasscheibe über einen Abstandsrahmen (16) mit 

Kiebe- und Versiegelurigsschichten (7, 8) oder in Form 

einer Verbundglasscheibe über eine transparente Kiebefolie 

(23) wenigstens entlang der beiden der Leiterschleife (10) 

benachbarten Kanten fest verbunden ist, 
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4 	 T 326/86 

dadurch gekennzeichnet, daB die Leiterschleife (10) im Be-

reich einer Ecke der vorgespannten Silikatg].asscheibe (1, 

21) angeordnet istr und zvar in einem so].chen Abstand von 

den Kanten der Si].ikatglasscheibe (1, 21), daB wenigstens 

Teile der Leiterschleife (10) innerhaib der lichten Off-

nurtg, d.h. auBerhalb des spáter von dem Einbaurahmen über-

deckten Randbereiches sitzen, und daB die mit der Leiter-

schleife (10) versehene Oberfláche der vorgespannten Sili-

katglasscheibe dem zu schützenden Raum zugewendet 1st." 

VIII. Die Argnnente der Beschwerdeführer (Patentirthaber) lassen 

sich wie folgt zusammenfassen: 

Auf dem Gebiet der Alarmglasscheiben hat in den Jahren vor 

dem Prioritátstag eine stürmische Entwickung stattgefun-

den. Die Sicherheit der A].armauslôsung lag bereits bei 97 

bis 98%. Die Erfahrungs-Rückkopp.lung aus praktischen 

Schadensfà].].en, aber auch aus eigens durchgeführten Ver-

suchen 1st bei der geringen Ausfaliquote von 2 bis 3% na-

turgemáB sehr gering, so daB MaBahmen zur weiteren ErhO-

hung der Sicherheit der Alarmauslôsung auf 100%.erfin-

derischer Uberlegungen bedurften. 

Für den angestrebten Erfoig sind fünf MaBnahmen in Kombi-

nation erforderlich: 

Feste Anbindung des mit einer Leiterschleife ver-

sehenen B.reiches der Alarmglasscheibe an den Kan-

ten. 

Anordnung der Leiterschleife auf der nach auBen ge-

richteten Ob.rfláche der vorgespannten Silikatglas-
scheibe. 
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5 	 T 326/86 

3.•• Teile der Leiterschleife sitzen innerhaib der lichten 

	

- 	Of fnung. 

Die Leiterschleife ist im Eckbereich angeordnet. 

Die vorgespannte Scheibe ist dem zu schützenden Raum 
zugewandt. 

Der bei dieser Merkinalskonibination gemaB Patentschrift 
Spalte 2, Zeilen 23 bis 45 zur sicheren tinterbrechung der 
Leiterschleife ausgenutzte Wölbungseffekt der Alaringlas-
scheibe ist nirgends in der Literatur beschrieben. Dl 
(Spalte 2, Zeilen 40 bis 44) erwâhnt nur das flãchenmäBige 
Wachsen der Scheibe beim Bruchvorgang. Dementsprechend 
sind dort auch die beiden môglichen Anordnungen der Lei-
terschleife auf der AuBenseite der vorgespannten Scheibe 
(z.B. Figuren 3 und 8) oder auf der Innenseite der vorge-
spannten Scheibe (insbesondere Figuren 9 und 10) neben-
einander diskutiert, ohne daS die Erscheinung der rãum-
lichen Wölbung erkannt worden ist, die für die Anordnung 
auf der AuSenseite spricht. 

Bezüglich der Plazierung der Leitersch].eife wird un übri-
gen in Dl die Auffassung vertreten, daB es völlig uner-
heblich ist, an weicher Stelle der G].asscheibe der Leiter 
angeordnet ist, (Spalte 2, Zeile 47 bis Spa].te 3, Zeile 
2). Bevorzugt wird eine Anordnung in der Nähe der Kante. 

Die Anordnung der Leiterschleife in Eckbereich der vorge-
spannten Glasscheibe ist zwar aus D2 bekannt. Dort bef in-
det sich die Leiterschleife aber geschützt innerhalb des 
Scheiben-Verbundes. Zur gesicherten Alarmauslösung wird es 
für erforderlich angesehen, daB - obwohl in D2 nicht of-
fenbart - die vorgespannte Glasscheibe nicht mit den übri-
gen Scheiben verklebt 1st (sogenannte offene Eckläsung). 
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Durch das Merkinal, daB die vorgespannte Silikatglasscheibe 
dern zu schützenden Raurn zugewendet ist, wird beim Anmel-

dungsgegenstand erreicht, daB sich die durch den Angriff 

auf die Scheibe von auBen schlagbedingte Auswólbung 

gleichsinriig zu der durch die Dehnung der zerbrechenden 

Silikatglasscheibe bedingten Dehnung ergánzt, was weiter 

die Zuverlässigkeit der Alarrnauslôsung erhãht. Nach D3 ist 
as zwar schon bekannt, die vorgespannte Glasscheibe raum- 

seitiq anzuordnen. Dort handelt as sich aber urn die 
Sicherung gegen den Ausbruch von Raumbewohnern (Gefangene 
oder Psychiatrie-Patienten) nach au8en, irn Grunde genonunen 
also auch nur urn das bekannte Prinzip, die vorgespannte 

Scheibe auf der Seite anzuordnen, von der der Angriff zu 

erwarten ist. 

Die Tatsache, daB die Bedeutung der Scheibenwôlbung bei 

Bruch der vorgespannten Glasscheibe (sogenannter "Birne- 

talleffekt") erst lange nach dern Anmeldetag des vor-

liegenden Patentee druckschriftlich beschrieben worden ist 

(DE-A- 3 716 766), solite ale Indiz für das Vorliegen 

einer erfinderischen Tätigkeit gewertet werden... 

IX. 	Die Argument. der Beschwerdegegnerin (Einsprecheride) 

lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Da as aus Dl b.kannt jet, die Leiterschleife an irgend 

einer Stella auf der Oberflãche der vorgespannten 

Silikatglasscheibe anzuordnen, kann nicht von eirtem 

Vorurteil gegen di. Ub.rnahme siner aus D2 bekannten 

Eckenanordnung gesprochen werden. 

Der von der Patentinhaberin gelten gernachte "Birnetall-

effekt" ist zwar in der vorverôffentlichten Literatur 

nicht beschrieben; er ist aber auch irn Falle der in Dl 
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7 	 T 326/86 

beschriebenen Ausführungsformen als Isolierglasscheibe 
(Figur 8) bzw. Verbundglasscheibe (Figur 3) zwangsläufig 
vorhanden aufgrund der in Spalte 2, Zeilen 40 bis 47 
beschriebenen Dehnung der .Vorgespannteri Scheibe beiin 
Bruchvorgang. 

Wenn in Dl in Spalte 3, Zeilen 44 bis 52 die Anordnung der 
nicht vorgespannten Glasscheibe auf der dem Innenraum zu- 
gewandten Seite als zweckmãBig beschrieben ist, so 
schlie8t dies nicht die Alternative aus, die vorgespannte 
Glasscheibe nach innen gerichtet d.h. die nicht vorge-
spannte Glasscheibe nach auSen gerichtet, vorzusehen. 

1111 ubrigen sind dieses Merkmal der rauinorientierten 
Anordnung der Alarmglasscheibe sowie das Merkmal der erst 
beim spàteren Einbau sich ergebenden Relation zur "lichten 
öffnung" nicht Merkinale einer mehrschichtigen Alarmglas-
scheibe. Der Anspruch 1 ist daher von der Bezeichnuñg her 
unklar. 

X. 	Von der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden) wurde erstmals 
in der mündlichen Verhandlung zunãchst auch die.Auffassung 
vertreten, daB die Beschwerde unzulãssig sei, da sie nur 
im Nameneiner der beiden als Patentinhaber genannte Fir- 
men erhoben worden sei (Schriftsatz vom 11. Septem- 
ber 1986). Es stelite sich heraus, daS der zweite Schrift-
satz vom 23. Oktober 1986, mit dem innerhaib der Beschwer-
defrist auch im Namen der zweiten Firma Beschwerde erhoben 
worden war, der Einsprechenden versehentlich nicht zuge- 
ste].lt worden ist. Der Einwand wurde von der Einsprechen-
den dann nicht weiter aufrecht erhalten. 
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Entsche idungsgründe 

Die Entscheidung entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

der Regel 64 EPU und 1st daher zulãssig. 

Da innerhalb der Beschwerdefrist im Namen beider als Pa-

tentirthaber genannten Firinen unter Zahiung der Beschwerde-

gebühr Beschwerde eingelegt worden ist, erübrigt sich eine 

weitere Untersuchung der von der Einsprechenden aufgewor-

fenen Frage ob auch eine nur im Namen einer als Patentin-

haber genannten Firma erhobene Beschwerde schon als zu-

lässig arizusehen ist. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist neu. Mehrschichtige 

Alarmglasscheiben gemáB dem Oberbegriff des Anspruchs 1 

sind aus Dl bekannt. Insbesondere zeigen die Figur 3 die 

Variante als mit transparenter Kiebefolie 6 versehene Ver-

bundglasscheibe und die Figur 8 die Variante als Isolier-

g].asscheibe. In beiden Fallen 1st dip Leiterschleife 5 

bzw. 2 auf der nach auBen gerichteten Oberflãche der vor-

gespanriten Silikatglasscheibe 1 angeordnet. 

Die Leiterschleifen erstrecken sich bei den bekarinten 

Ausführungsbeispielen in ]anggestreckter Form parallel an 

den Kanten und kônnen gegebenenfalls noch dem Einbau der 

Glassch.ibe verdeckt scm (vgl. Dl, Spalte 2, Zeilen 32 

bis 35). Eme mindestens teilvsise in die lichte Of fnung 

des Fen.tsrs reichende Eckenanordnung der Leiterschleife 

gemà3 den kennz.ichnenden MerJa1en des Anspruchs 1 1st in 
Dl nicht ausdrücklich of fenbart. 

Als bevorzugte Einbaurichtung für die Alarmglasscheibe ist 

in Dl, Spalte 3, Zeilen 44 big 52 diejenige artgegeben, bei 

der die nicht vorgespannte Glasscheibe zum Innenraum hin 

angeordnet ist. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die umge-

kehrte Einbaurichtung, wie sic aus dem letzten kennzeich- 
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9 	T 326/86 

nenden. Merlcnal des Artspruchs 1 hervorgeht, ist Dl nicht 
entnehmbar. 

Da zuletzt auch seitens der Einsprechenderi die Offenbarung 

in Dl als der am nächsten kommende Stand der Technik ange-

sehen wurde, erübrigt sich ein Eingehen auf die übrigen 

Dokumente im Rahmen der Neuheitsprüfung. 

	

3. 	Zur Frage, inwieweit der Stand der Technik die Lehre des 

Anspruchs 1 nahegelegt hat, ist folgendes auszuführen: 

	

3.1 	Soweit der von der Einsprechenden geltend gemachte Wól- 

bungseffekt bedingt ist durch die relative Ausdehnung der 

vorgespannten Scheibe gegenüber den anderen Schichten der 
Alarmglasscheibe (Beschreibung, Spalte 2, Zeilen 28 bis 

45), ist festzustel].en, daB dieser Effekt durch den 
Schichtaufbau gem&B Oberbegriff bedingt ist und deshaib 
bereits durch Dl (Figuren 3 und 8) zwangslãufig zum Stand 
der Technik gehört. 

Allerdings ist dieser Wölbungseffekt im Stand der Technik 

nicht beschrieben. Wenn daher die Patentinhabergeltend 

machen, daB dieser Wälbungseffekt besonders günstig ge-

nutzt wird, wenn die auBen auf die Silikatglasscheibe auf-
gebrachte Leiterschleife gemáB den kennzeichenden Merk-

malen im Bereich einer Ecke angeordnet ist, so kann eine 

erfinderische Tãtigkeit nur verneint werden, wenn eine 

soiche Eckenanordnung ohnehin schon nahegelegt ist. Die 

Kammer ist nach sorgfältiger Prüfung zu der Auffassung 

gelangt, daB letzteres jedoch durch D2 der Fall ist. 

Bei der in D2 gezeigten mehrschichtigen A].armglasscheibe 

hande].t es sich urn eine Verbundglasscheibe, deren einziger 

Unterschied zum Oberbegriff des vorliegenden Anspruchs 1 

darin zu sehen ist, daB die Leiterschleife nicht auf der 
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aus dm Scheibenverbund nach auBen gerichteten Oberfläche 

der vorgespannten Glasscheibe sondern auf deren nach innen 
gerichteten Oberflãche, d.h. geschutzt inrierhaib des Ver-

bundes liegt. Im übrigen ist aber bei dieser Alaringlas-

scheibe die Leiterschleife gemáB den kennzeichenden Merk-

malen des vorliegenden Anspruchs 1 im Bereich einer Ecke 

der vorgespannten Scheibe angeordnet, und es ist aufgrund 

einer angedeuteten Rahmen-Uberdeckung ein Abstand von den 

Kanten der vorgespannten Glasscheibe erkennbar, durch den 
wenigstens Teile der Leiterschleife innerhaib der lichten 

Of fnung, d.h. auSerhaib des spãter von dem Einbaurahmen 
uberdeckten Randbereiches sitzen. 

Dl und D2 betreffen Alarmglasscheiben mit weitgehend über-
einstimmendem Aufbau. Insbesondere wird der Fachaann auf 
der Suche nach Anregungen für die Anordnung der Leiter -

schieife, die ja nach der grundlegenden Lehre gemáS Dl 

(Spaite 2, Zeile 47 bis Spalte 3, Zei].e 2) an beliebiger 

Stelie der Scheibe mãgiich ist, die Eckenanordnung nach D2 

als interessante Variante zur Kenntnis nebmen. DaB diese 

dort innerhaib des Scheibenverbundes angeordnet ist, kann 

nicht als ernsthafter Hinderungsgrund angesehenwerden, 

sic gsgebenenf ails in sonst gleicher Anordnung auch auf 

der AuBenseits der vorgespannten Scheibe nach dem Vorbild 

von Dl (Piguren 3 und 8) vorzus.hen. 

Die Kamer ist daher der Auffassung, daB die die Ecken-

anordnung der Leiterschleife betreffenden kennzeichnenden 

Mer]ale des vorliegenden Anspruchs 1 durch den Stand der 

Technik ais in Betracht zu ziehende Variants schon bin-

reichend nahegelegt waren und daB der Fachmann zu dieser 

Variants nicht erst durch die von den Patentinhabern an-

gesteliten Uberlegungen hinsichtlich des "Bimetaileffek-

tes" gefuhrt werden muBte. 
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3.2 	Bezüglich der Einbaurichtung des Gesaint-SCheibenverbandes 
éñthält Dl den Hinweis, daB die nicht vorgespannte Glas-
scheibe "zweckináBigerweise" auf der Innenseite, d.h. den 
zu schützenden Raumzugewandt, angeordnet ist. Die gemäl3 

den zweiten kennzeichenden Merlcmal umgekehrte Anordnung 

nit der Innenseite zugekehrter vorgespannter Glasscheibe 

ist demgegenüber die einzige Alternative, auf die der 

Fachmann zwangsläufig geführt wird, wenn er aufgrund des 

Wortes "zweckmãBigerweise" den Hinweis erhält, daB es ge-

gebenenfalls auch anders gemacht werden kann. Auch dieses 

Merkxnal enthält damit für sich nichts Erfinderisches. 

	

3.3 	Die Kaininer ist der Auffassung, daB auch aus einer gemein- 

samen Anwendung der beiden diskutierten Merkmale noch 

keine überraschenden Wirkungen resultieren, die auf eine 

erfinderische Tätigkeit schlieBen lassen. Eine schlagbe-

dingte Auswôlbung der Scheibe wirkt sich an der Aigriffs-

stelle zwar in Sinne der geltend gemachten Krüinnung der 

Oberfläche der vorgespannten Scheibe aus. Ob sich dann 

aber eine Wirkung in gleichen Krüninungssinn an einer ge-

gebenenfalls ganz anderen stelle, insbesondere in einer 

Scheibenecke ergibt, erscheint zunindest fraglich. Die 

Auswirkung der umgekehrten Scheibenanordnung ist vielmehr 

in erster Linie darin zu sehen, daB einer Zerstôrung der 

vorgespannten Glasscheibe in aligemeinen eine Zerstörung 
der anderen, zum Au.Senraum hin gerichteten Schichten der 

Alarmglasacheibe vorausgehen mug. Das heiBt, daB die 

Alarmauslôsung eine gründlichere Zerstôrung des Schei-

benverbundes voraussetzt als dies in Stand der Technik der 

Fall ist. Aber auch dies sind Uberlegungen, die den Rahmen 

normalen fachmãnnischen Denkens nicht überschreiten und 

jedenfal].s nicht im Sinne einer überraschenden Kombina-

tionswirkung in Verbindung nit anderen aus den Stand der 
Technik nahegelegten Ma8nahmen ausgelegt werden können. 
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3.4 	•Dei' Ahspruch 1 kann daher mangels einer seinem Gegenstand 
Zu Grunde liegenden erfinderischen Tãtigkeit nicht auf- 
recht erhalten werden- (Artikel 52 (1) und 56 EPU). 

Die Ansprüche 2 bis 5 sind abhángige Patentansprtiche und 

teilen das Schicksal des nichtgewáhrbaren Hauptanspruchs. 

Im übrigen ist auch in der Mittei].ung des Berichterstat-

ters vom 25. April 1988 schon dargelegt worden, daB auch 

deren Merkrnale eine Pateritfáhigkeit des Anrneldungsgegen-

standes nicht begrüriden kãnnen. 

ZUm Antrag der Patentirthaberin auf Rückzahlung der zweiten 
Beschwerdegebühr (Beschwerde im Nainen der Saint-Gobain 

Vitrage) wird auf folgendes hingewiesen: 

Es handelt sich im vorliegenden Fall bei den auf der Pa-

tentschrift als Patentinhaber genannten Pirmen urn ver-

schiedene Inhaber für verschiedene benannte Vertrags-

staaten. Nach Artikel 118 EPU gelten die genannten Firmen 
irn Verfabren vor dem Europáischen Patentarnt als gerneinsaine 

Patentinhaber, und die Einheit des Patents irn Verfahren 

vor dern Europàischeri Patentamt wird nicht beeiritráchtigt. 

Hieraus folgt, daB die nach Artikel 108 EPU zu zahlende 

Beschw.rdeqebühr auch nur einrnal zu zahlen ist. 

02013 	 .../... 
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Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Eine der zwei gezahiten Beschwerdegebühren wird 

zurückgezahlt. 

Der Gescháftsstelienbeamte: 
	

Der Vorsitzende 

S. Fabiani 
	

P.K.J. Van den Berg 
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